
LANDKREIS RASTATT   

   

 

Antrag auf Genehmigung einer organisierten Veranstaltung im Wald nach       

§ 37 LWaldG Baden-Württemberg 

 

 
An  
Landratsamt Rastatt - Forstamt      oder per E-Mail an:  
Kapellenstraße 36       amt44@landkreis-rastatt.de  

76437 Rastatt 
 

Antragsteller / Veranstalter 

Name, Verein, Institution 
  

 

Telefon 
  

 

E-Mail 

  
 

PLZ / Ort  
 

 

Straße / Hausnummer 
  

 

 

Ansprechpartner 

Name 
 

 

Telefon 
  

 

E-Mail 
  

 

PLZ / Ort 

 

Straße / Hausnummer 

 
Telefon mobil 

Empfänger der Gebührenrechnung 

Name, Verein, Institution 

PLZ / Ort 
  

 

Straße / Hausnummer 
  

 

 

Art der Veranstaltung 

 

Zeitraum der Veranstaltung 

Einmalige Veranstaltung                            mehrere Termine pro Jahr         



LANDKREIS RASTATT   

   

 

 

 

Datum 

von bis 
 

Uhrzeit 

von bis 
 

Ort der Veranstaltung 

 

 

 

 

 

Lageplan beigefügt (obligatorisch) inkl. Einzeichnung etwaiger Aufbauten 

Anzahl Teilnehmer 

 

Teilnahmegebühr pro Teilnehmer 

 

Müssen für die Veranstaltung Wegebeschilderungen, Streckenmarkierungen oder sonstige Beschilde-

rungen/Wegweisungen vorgenommen werden? 

   ja                nein 

Müssen für die Veranstaltung Tische, Bänke, Stände oder sonstige technische Vorrichtungen aufgebaut 

werden (z.B. Verpflegungsstände)? 

   ja                nein 

Hinweise:     

Für die Durchführung organisierter Veranstaltungen ist die Zustimmung/Gestattung des je-

weiligen Waldbesitzers erforderlich. Diese ist vom Veranstalter eigenständig einzuholen. 

Falls Fahrzeuge benötigt werden, ist nach Genehmigung der Veranstaltung eine entsprechende Fahr-
genehmigung bei dem jeweiligen Waldbesitzer einzuholen.  

 

Ort Datum  

Unterschrift   

 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Landratsamt Rastatt nach Artikel  
13 und 14 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung finden Sie auf der Internetseite des Landratsamts Rastatt unter dem oben 
genannten Fachamt. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Information gerne auch in Papierform zu.  
Der Einfachheit halber wird im gesamten Text die männliche Form verwendet; alle anderen Formen sind selbstverständlich einge-
schlossen. 


